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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum En-
ergieabbau bei einer crashbedingten Energieeinwirkung
auf ein Nutzfahrzeug. Die Erfindung betrifft ferner ein
Nutzfahrzeug mit einer solchen Vorrichtung. Die Vorrich-
tung (6) umfasst eine Deformationseinrichtung (10), die
im Crashfall unter Abbau von Aufprallkräften deformier-
bar ist, sowie ein erstes Aufnahmeelement (20) und ein
zweites Aufnahmeelement (20) zur Befestigung der De-
formationseinrichtung (10) an den beiden Rahmenlängs-
trägern (3) des Nutzfahrzeugs (1). Die Deformationsein-
richtung (10) ist an einem ersten Endbereich (10a) mit
dem ersten Aufnahmeelement (20) und an einem gegen-
überliegenden zweiten Endbereich (10b) mit dem zwei-
ten Aufnahmeelement (20) verbunden. Hierbei sind das
erste Aufnahmeelement (20) und das zweite Aufnahme-
element (20) so ausgeführt, dass das erste Aufnahme-
element (20) und das zweite Aufnahmeelement jeweils
an einem der Rahmen-Längsträger befestigbar sind.
Ferner sind die Deformationseinrichtung (10) und das
erste und zweite Aufnahmeelement (20) so ausgelegt,
dass wenn die Aufnahmeelemente (10) jeweils an den
Rahmen-Längsträgern (3) befestigt sind, sich die Defor-
mationseinrichtung (10) oberhalb und quer zu den Rah-
men-Längsträgern (3) erstreckt. Die Deformationsein-
richtung kann eine oder mehrere rohrförmige Crashstre-
ben (11) aufweisen. Die so angeordnete Deformati-
onseinrichtung (10) bietet insbesondere Schutz für eine
zwischen den Rahmen-Längsträgern angeordnete Kom-
ponente, z. B. eine Hochvolt-Komponente, bei einem
crashbedingten Auffahren des Nutzfahrzeugs auf einen

vorausfahrenden Trailer.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum En-
ergieabbau bei einer crashbedingten Energieeinwirkung
auf ein Nutzfahrzeug. Die Erfindung betrifft ferner ein
Nutzfahrzeug mit einer solchen Vorrichtung.
[0002] Um zu vermeiden, dass bei einem Aufprall ei-
nes Personenkraftwagens (PKW) auf ein Nutzfahrzeug
der Pkw unter das Nutzfahrzeug im vorderen Fahrzeug-
bereich geschoben wird, sind Unterfahrschutzeinrichtun-
gen bekannt, die im Bereich des Stoßfängers derart an-
geordnet sind, dass die bei einem Zusammenprall auf-
tretenden Kräfte in den Fahrzeugrahmen weitergeleitet
werden, ohne dass der Pkw unter das Nutzfahrzeug
rutscht. Mit der vorgenannten, vorderen Unterfahrschut-
zeinrichtung soll zum einen das Verletzungsrisiko eines
Pkw-Führers verringert und zum anderen auch nach ei-
nem Frontaufprall eine sichere Führung der Vorderachse
des Lastkraftwagens sichergestellt werden. Unter ande-
rem ist eine maximale Anordnungshöhe, 400 mm über
der Fahrbahn, des Unterfahrschutzes vorgeschrieben.
Beispielshaft wird auf die Offenlegungsschrift DE 10
2004 026 280 A1 verwiesen.
[0003] Ferner ist aus der Praxis bekannt, das Fahrer-
haus eines Nutzfahrzeugs für den Crashfall so auszubil-
den, dass bei einem crashbedingten Auffahren des Nutz-
fahrzeugs auf ein vorausfahrendes Fremdfahrzeug der
Fahrer den Crash im Fahrerhaus auch bei einer Beschä-
digung des Fahrerhauses möglichst unbeschadet über-
stehen kann.
[0004] In der Praxis kommen ferner vermehrt Nutzfahr-
zeuge zum Einsatz, die zumindest teilweise batterieelek-
trisch angetrieben sind. Bei Nutzfahrzeugen mit einem
Fahrgestellrahmen, der zwei Fahrgestell-Längsträger
aufweist, die durch Querträger mit einander verbunden
sind, ist eine mögliche Stelle zur Anordnung der Hoch-
volt(HV)-komponenten der Bereich zwischen den Rah-
men-Längsträgern, wo z. B. das Batteriepack oder an-
dere HV-Komponenten befestigt werden können. Derar-
tige HV-Komponenten müssen für den Crash-Fall vor Be-
schädigung geschützt werden. Zudem kann eine hohe
Energieeinleitung in ein Batteriepack bei einer Aufprall-
kollision zur Endzündung des Batteriepacks und zu einer
sehr schnellen und starken Hitzeentwicklung führen, die
für einen im Fahrerhaus eingeklemmten Fahrer lebens-
gefährlich sein kann.
[0005] Derartige im Bereich des Tragrahmens ange-
ordnete HV-Komponenten können jedoch bei einem
crashbedingten Auffahren des Nutzfahrzeugs auf ein vo-
rausfahrendes Fahrzeug nicht ausreichend sicher durch
bekannte Unterfahrschutzeinrichtungen oder die be-
kannten Ansätze zum Energieabbau bei einer crashbe-
dingten Energieeinwirkung auf ein Nutzfahrzeug ge-
schützt werden.
[0006] Folglich besteht ein Bedarf für einen Fahrzeug-
entwurf, welcher festgelegte Sicherheitsziele erreicht
und mit dem Nachteile herkömmlicher Techniken zum
Auffahrschutz vermieden werden können. Es ist insbe-

sondere eine Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte
Technik zum Energieabbau bei einem crashbedingten
Auffahren des Nutzfahrzeugs auf ein vorausfahrendes
Fahrzeug bereitzustellen, mit der im Bereich des Fahr-
zeugrahmens angeordnete HV-Komponenten besser
geschützt werden können.
[0007] Diese Aufgaben werden durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen und Anwendungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche
und werden in der folgenden Beschreibung unter teilwei-
ser Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert.
[0008] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin,
einen Bereich oberhalb der Rahmen-Längsträger des
Nutzfahrzeugs für den Crashfall gesondert abzusichern.
Während bekannte Unterfahrschutzeinrichtungen den
Bereich unterhalb der Rahmen-Längsträger absichern
und spezielle Fahrerhauskonstruktionen den dort befind-
lichen Fahrer schützen können, ist der Bereich zwischen
und direkt oberhalb der Rahmen-Längsträger im Crash-
fall nicht ausreichend geschützt, insbesondere bei einem
crashbedingten Auffahren des Nutzfahrzeugs auf einen
vorausfahrenden Trailer, dessen Traggestell und Lade-
fläche üblicherweise eine Bauhöhe hat, so dass der Trai-
ler im Crashfall genau in den Bereich knapp oberhalb der
Rahmen-Längsträger eindringt.
[0009] Erfindungsgemäß wird hierzu eine Deformati-
onseinrichtung bereitgestellt, die im Crashfall unter Ab-
bau von Aufprallkräften deformierbar ist, und die so am
Fahrzeugrahmen, vorzugsweise an den Rahmen-
Längsträgern befestigbar ist, dass sich die Deformati-
onseinrichtung im montierten Zustand oberhalb und quer
zu den Rahmen-Längsträgern erstreckt. Dadurch kann
eine Antriebskomponente oder HV-Komponente, die da-
hinter im Bereich der und/oder zwischen den Rahmen-
Längsträgern angeordnet ist, im Crashfall geschützt wer-
den. Dies ist besonders für eine dort angeordnete Hoch-
volt-Batterie vorteilhaft, da diese im Crashfall nicht nur
beschädigt werden kann, sondern ferner im Unterschied
zu einem Verbrennungsmotor ein viel grö-ßeres Risiko
hat, explosionsartig in Brand zu geraten.
[0010] Entsprechend wird gemäß einem allgemeinen
Gesichtspunkt der Erfindung eine Vorrichtung zum En-
ergieabbau bei einer crashbedingten Energieeinwirkung
auf ein Nutzfahrzeug bereitgestellt. Das Nutzfahrzeug
umfasst in an sich bekannter Weise einen Fahrzeugrah-
men, auch als Leiterrahmen bezeichnet, aufweisend
zwei Rahmen-Längsträger, die durch Querträger mit ein-
ander verbunden sind.
[0011] Die Vorrichtung zum Energieabbau umfasst ei-
ne Deformationseinrichtung, die im Crashfall unter Ab-
bau von Aufprallkräften bzw. Aufprallenergie deformier-
bar ist. Anders ausgedrückt ist die Deformationseinrich-
tung ausgeführt, einen Teil der Aufprallenergie zu absor-
bieren und/oder durch Verformung gezielt abzubauen.
Hierzu kann die Deformationseinrichtung eine oder meh-
rere Crashstreben aufweisen, was nachfolgend noch be-
schrieben wird.
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[0012] Die Vorrichtung umfasst ferner zwei Aufnahme-
elemente, nachfolgend als erstes und zweites Aufnah-
meelement bezeichnet, zur Befestigung der Deformati-
onseinrichtung an den beiden Rahmen-Längsträgern
und zum Einleiten eines Teils der Aufprallenergie in die
Rahmen-Längsträger. Hierzu ist die Deformationsein-
richtung an einem ersten Endbereich mit dem ersten Auf-
nahmeelement und an einem gegenüberliegenden zwei-
ten Endbereich mit dem zweiten Aufnahmeelement ver-
bunden.
[0013] Ferner sind das erste Aufnahmeelement und
das zweite Aufnahmeelement so ausgeführt, dass das
erste Aufnahmeelement und das zweite Aufnahmeele-
ment jeweils an einem der Rahmen-Längsträger befes-
tigbar und/oder befestigt sind zum Einleiten eines Teils
der Aufprallenergie in den Leiterrahmen. Hierzu können
die Aufnahmeelemente zweckmäßig ausgebildet sein,
um im Hinblick auf die üblichen Abmessungen, Oberflä-
chenform und vorgesehenen Durchgangslöcher des
Rahmen-Längsträgers kraft-, form- und/oder stoffschlüs-
sig an einem Rahmen-Längsträger befestigt werden zu
können, um einen Teil der Aufprallenergie in die Rah-
men-Längsträger einleiten zu können. Nachfolgend wer-
den besonders vorteilhafte konstruktive Ausführungsfor-
men hiervon beschrieben, auf die die Erfindung jedoch
nicht beschränkt sein soll.
[0014] Ferner sind die Deformationseinrichtung und
das erste und zweite Aufnahmeelement so ausgelegt,
dass wenn die Aufnahmeelemente jeweils an den Rah-
men-Längsträgern befestigt sind, sich die Deformati-
onseinrichtung oberhalb und quer zu den Rahmen-
Längsträgern erstreckt, vorzugsweise zum Schutz einer
zwischen den Rahmen-Längsträgern angeordneten
Hochvolt-Einrichtung bei einem crashbedingten Auffah-
ren des Nutzfahrzeugs auf einen vorausfahrenden Trai-
ler. Anders ausgedrückt sind die Deformationseinrich-
tung und die beiden Aufnahmeelemente so ausgebildet,
dass die Deformationseinrichtung mittels der Aufnahme-
elemente so an den Rahmen-Längsträgern montierbar
ist, dass sich die Deformationseinrichtung im an den
Rahmen-Längsträgern montierten Zustand oberhalb
und quer zu den Rahmen-Längsträgern erstreckt. Die
Deformationseinrichtung ist hierbei im montierten Zu-
stand, in Vorwärtsfahrtrichtung gesehen, vor den Auf-
nahmeelementen angeordnet. Besonders vorteilhaft ist
ein Bereich von 0 bis 50 cm oberhalb der Rahmen-Längs-
träger, da dieser Bereich bei einem crashbedingten Auf-
fahren des Nutzfahrzeugs auf einen vorausfahrenden
Trailer der Eindringhöhe des Trailers entspricht.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst
die Deformationseinrichtung mindestens eine Strebe,
nachfolgend auch als Crashstrebe bezeichnet, die im
Crashfall unter Abbau von Aufprallkräften deformierbar
ist. Eine Crashstrebe ist vorteilhaft im Hinblick auf die
guten Deformationseigenschaften im Crashfall und kann
einfach mit den gewünschten Energieabsorptionseigen-
schaften hergestellt werden. Die mindestens eine Crash-
strebe ist im montieren Zustand der Deformationseinrich-

tung oberhalb und quer zu den Rahmen-Längsträgern
angeordnet.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Variante dieser Aus-
führungsform ist die mindestens eine Strebe gekrümmt
ausgeführt, vorzugsweise derart, dass bezogen auf die
Aufnahmeelemente die mindestens eine Strebe von die-
sen weggekrümmt ausgeführt ist. Anders ausgedrückt
ist die Strebe im montieren Zustand der Deformationsein-
richtung in Vorwärtsfahrtrichtung gekrümmt und in Vor-
wärtsfahrtrichtung gesehen, vor den Aufnahmeelemen-
ten angeordnet. Diese gekrümmte Ausführung ist beson-
ders vorteilhaft im Hinblick auf eine verbesserte
Schutzwirkung und Deformationseigenschaften der min-
destens einen Crashstrebe. Die Strebe kann bananen-
förmig und/oder bogenförmig ausgeführt sein.
[0017] In einer weiteren bevorzugten Variante ist die
Strebe als Hohlprofil ausgeführt. Beispielsweise kann die
Strebe rohrförmig, z. B. als Mehrkantrohr, ausgeführt
sein. Hohlprofile bieten den besonderen Vorzug einer
hohen Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und
gutem Deformationsverhalten im Crashfall.
[0018] Hierbei ist es möglich, die Strebe so auszufüh-
ren, dass die Strebe ein oder mehrere Innenrohre und
ein Außenrohr umfasst. Dies bietet den besonderen Vor-
zug, dass hiermit die Auslegung der Crashstrebe in be-
sonders vorteilhafter Weise gesteuert bzw. optimiert wer-
den kann. Beispielsweise kann das Innenrohr aus einem
hochwertigerem Material als das Außenrohr gefertigt
sein. Beispielsweise kann das Innenrohr aus einem Ma-
terial gefertigt sein, das eine höhere Festigkeit als das
Material des Außenrohres aufweist. Im Rahmen der Er-
findung wurde festgestellt, dass hiermit besonders gute
Deformationseigenschaften der Strebe erzielt werden
können.
[0019] Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, dass
das mindestens eine Innenrohr aus einem Kohlefaser-
verbundwerkstoff gefertigt ist, während das Außenrohr
als Stahlrohr und/oder Gussbauteil gefertigt ist.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann die Deformationseinrichtung zwei parallel
übereinander angeordnete Streben aufweisen. Hiermit
können die Energieabsorptionseigenschaften der Defor-
mationseinrichtung im Crashfall weiter verbessert wer-
den. Im an den Rahmen-Längsträgern montierten Zu-
stand der Deformationseinrichtung sind die beiden Stre-
ben in Vertikalrichtung übereinander angeordnet. Es
können auch drei oder mehr Streben vorgesehen sein.
Zusätzlich zu der mindestens einen Strebe, die oberhalb
und quer zu den Rahmen-Längsträgern angeordnet ist,
ist es auch möglich, mindestens eine weitere Strebe vor-
zusehen, die auf Höhe der Rahmen-Längsträger, somit
nicht oberhalb hiervon, angeordnet ist.
[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt kann durch min-
destens eine der als Hohlprofil oder rohrförmig ausge-
führten Strebe ein Seil, z. B. ein Stahlseil, durchgezogen
sein. Das Stahlseil kann an den Befestigungselementen
(wie nachfolgend beschrieben), an den Aufnahmeele-
menten und/oder an den Rahmenlängsträgern befestigt
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sein, um noch mehr Kräfte auf diese Elemente umleiten
zu können.
[0022] Bei einer möglichen Variante dieser Ausfüh-
rungsform kann die Deformationseinrichtung ein Kop-
pelteil umfassen, das die zwei parallel übereinander an-
geordneten Streben umgreift, auf Abstand hält und vor-
zugsweise mit diesen an dessen Kanten und über
Schweißlöcher verschweißt ist. Dies verbessert die Sta-
bilität der parallel übereinander angeordneten Streben.
Hierbei kann das Koppelteil zwei plattenförmige und
klammerförmige Teilelemente umfassen, die jeweils auf
gegenüberliegenden Seiten, in Vorwärtsfahrtrichtung
gesehen, an den Streben befestigt sind.
[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt kann die Defor-
mationseinrichtung zwei Befestigungselemente aufwei-
sen, zwischen denen die mindestens eine Strebe ange-
ordnet und jeweils endseitig befestigt ist. Hierbei sind die
Befestigungselemente mit dem Aufnahmeelement kraft-
schlüssig und/oder formschlüssig verbindbar und/oder
verbunden, beispielsweise dadurch, dass die Befesti-
gungselemente jeweils in eine Aufnahmeöffnung eines
der Aufnahmeelemente gesteckt ist und dort mit dem
Aufnahmeelement kraftschlüssig verbindbar und/oder
verbunden ist.
[0024] Die Strebe kann mit den Befestigungselemen-
ten verschweißt sein. Das Bereitstellen der mindestens
einen Strebe und der Befestigungselemente als separate
Bauteile und das nachträgliche Verschweißen hat her-
stellungstechnische Vorteile. Die Deformationseinrich-
tung kann als einteiliges Bauteil oder einteilige Baugrup-
pe ausgeführt sein. Die Deformationseinrichtung, umfas-
send die mindestens eine Strebe und die zwei Befesti-
gungselemente, können beispielsweise als Gussteil her-
gestellt sein.
[0025] Eine bevorzugte Ausführungsform der Befesti-
gungselemente sieht vor, dass die Befestigungselemen-
te einen geknickten Verlauf aufweisen. Der geknickte
Verlauf ist derart, dass wenn die Aufnahmeelemente je-
weils an den Rahmen-Längsträgern befestigt sind, ein
unmittelbar am Aufnahmeelement befestigter erster Ab-
schnitt des Befestigungselements fluchtend zum Auf-
nahmeelement und parallel zur Längsrichtung der Rah-
men-Längsträger verläuft und sich daran ein zweiter Ab-
schnitt des Befestigungselements anschließt, an dem die
mindestens eine Strebe befestigt ist, und der in Bezug
auf die Längsrichtung der Rahmen-Längsträger nach au-
ßen abgeknickt ist. Dies bietet den folgenden Vorteil: Im
Crashfall wirkt eine Aufprallkraft auf die Crashstrebe, die
die Crashstrebe nach hinten zieht, d. h. in eine Richtung
entgegen der Vorwärtsfahrtrichtung. Bei einem geknick-
ten Verlauf, wie vorstehend beschrieben, werden nun-
mehr die zweiten leicht abgeknickten Abschnitte durch
diese von der Crashstrebe übertragene Aufprallkraft et-
was hin zu Mitte, d.h. zur Crashstrebe gezogen. Somit
richten sich diese zweiten Abschnitte im Crashfall fluch-
tend zu den Rahmenlängsträgern aus und der Knick ver-
schwindet oder wird zumindest kleiner. Dies ermöglicht
eine höhere Crashstabilität und Krafteinleitung in Längs-

richtung der Rahmen-Längsträger.
[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt kann die Auf-
nahmeöffnung der Aufnahmeelemente jeweils eine
Trennfuge zwischen Aufnahmeelement und Befesti-
gungselement aufweisen, derart, dass das Befesti-
gungselement in die Aufnahmeöffnung über eine Pas-
sung bis zu einem Anschlag einsteckbar ist und sodann
über fluchtend zueinander ausgerichtete Aussparungen
am Aufnahmeelement und eingesteckten Bereich des
Befestigungselements verschraubbar und/oder ver-
schraubt sind. Eine derartige Trennfuge mit Anschlag er-
möglicht neben einer einfachen Montage ferner einen
zusätzlichen Formschluss zwischen Aufnahmeelemente
und Befestigungselement.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform sind das
erste Aufnahmeelement und das zweite Aufnahmeele-
ment so ausgeführt, dass das erste Aufnahmeelement
auf einer Oberseite eines der Rahmen-Längsträger und
das zweite Aufnahmeelement auf einer Oberseite des
anderen Rahmen-Längsträgers befestigbar und/oder
befestigt ist. Dies ermöglicht eine baulich kompakte Aus-
führung der Vorrichtung, um eine Anordnung der Defor-
mationseinrichtung oberhalb der Rahmen-Längsträger
zu ermöglichen.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Aufnahmeelemente jeweils als keilförmige Hohlpro-
file ausgeführt, umfassend zwei unter einem spitzen Win-
kel zusammenlaufende Seitenflächen, von denen eine
ausgelegt ist, um auf der Oberseite eines der Rahmen-
Längsträger befestigt werden zu können und wobei die
Deformationseinrichtung an der zur Keilspitze abge
wandten Seite der keilförmigen Hohlprofile befestigt ist.
Dies ermöglicht ebenfalls eine baulich kompakte und
gleichzeitig stabile Ausführung der Aufnahmeelemente.
Die Seitenfläche, die auf der Oberseite eines der Rah-
men-Längsträger befestigt wird, kann im Wesentlichen
die gleiche Breite wie die Oberseite des Rahmen-Längs-
trägers aufweisen und mehrere Durchgangsöffnungen
aufweisen, die fluchtend zu Löchern der Lochstruktur an
der Oberseite der Rahmen-Längsträger angeordnet wer-
den können.
[0029] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt wird ein
Nutzfahrzeug, vorzugsweise ein Lastkraftwagen, bereit-
gestellt, umfassend zwei Fahrgestell-Längsträger, die
durch Querträger mit einander verbunden sind und ferner
umfassend eine Vorrichtung zum Energieabbau, wie in
diesem Dokument beschrieben.
[0030] Wie vorstehend beschrieben, kann somit das
Nutzfahrzeug eine Vorrichtung zum Energieabbau bei
einer crashbedingten Energieeinwirkung auf das Nutz-
fahrzeug aufweisen. Hierbei umfasst die Vorrichtung ei-
ne Deformationseinrichtung, die im Crashfall unter Ab-
bau von Aufprallkräften deformierbar ist und ein erstes
Aufnahmeelement und ein zweites Aufnahmeelement
zur Befestigung der Deformationseinrichtung an den bei-
den Rahmen-Längsträgern des Nutzfahrzeugs. Die De-
formationseinrichtung ist an einem ersten Endbereich mit
dem ersten Aufnahmeelement und an einem gegenüber-
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liegenden zweiten Endbereich mit dem zweiten Aufnah-
meelement verbunden. Hierbei ist das erste Aufnahme-
element an einem der Rahmen-Längsträger, vorzugs-
weise auf dessen Oberseite, befestigt und das zweite
Aufnahmeelement ist am anderen Rahmen-Längsträ-
ger, vorzugsweise auf dessen Oberseite, befestigt. Er-
findungsgemäß erstreckt sich die Deformationseinrich-
tung oberhalb und quer zu den Rahmen-längsträgern.
[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt kann eine Be-
festigungsplatte vorgesehen sein, die sowohl mit einer
Seitenfläche des Rahmen-Längsträgers als auch mit ei-
ner vertikalen Seitenwand des Aufnahmeelementes ver-
schraubt ist. Dies erhöht die Stabilität der an den Rah-
men-Längsträgern befestigten Vorrichtung in einer hori-
zontalen Richtung quer zur Längsachse der Rahmen-
Längsträger.
[0032] Ferner kann ein klammerförmig ausgeführtes
Befestigungselement, nachfolgend als Formschlussele-
ment bezeichnet, vorgesehen sein, das einen oberen
Endbereich des Rahmen-längsträgers als auch einen
darauf aufliegenden unteren Endbereich des Aufnahme-
elements klammerförmig zur Ausbildung eines Form-
schlusses umgreift und so dann mit dem oberen Endbe-
reich des Rahmen-Längsträgers als auch mit dem darauf
aufliegenden Endbereich des Aufnahmeelements ver-
schraubt ist. Mit einem derartigen Formschlusselement
kann die Stabilität der an den Rahmen-Längsträgern be-
festigten Vorrichtung weiter erhöht werden.
[0033] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist das Nutzfahrzeug ein zumindest teilweise batte-
rieelektrisch betriebenes Nutzfahrzeug, aufweisend min-
destens eine Hochvolt(HV)-Komponenten eines batte-
rieelektrischen Antriebs des Nutzfahrzeugs, die zwi-
schen den Rahmen-Längsträgern und unterhalb eines
Aufenthaltsbereiches des Fahrerhauses angeordnet ist.
Die mindestens eine HV-Komponente kann ein Batterie-
pack oder ein Inverter sein. Die Deformationseinrichtung
ist unterhalb eines Aufenthaltsbereiches des Fahrerhau-
ses und, in Vorwärtsfahrtrichtung gesehen, vor der min-
destens einen Hochvolt-Komponente angeordnet zum
Schutz der mindestens einen Hochvolt-Komponente bei
einem crashbedingten Auffahren des Nutzfahrzeugs auf
einen vorausfahrenden Trailer.
[0034] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung hat
ferner den Vorteil, dass die Vorrichtung als Bauteil das
gleiche sog. Package über verschiedene Fahrzeugmo-
delle bzw. -baureihen aufweisen kann. Die Vorrichtung
ist dabei so ausgelegt, dass es für die Montage und De-
montage mehrteilig ausgeführt sein kann und zusätzlich
einen Formschluss im zusammengebauten Zustand bie-
tet. Der Formschluss stellt entsprechend sicher, dass die
Crash-Strebe bei den gegebenen Lastfällen nicht kolla-
biert und dabei die zulässigen Grenzwerte für das Bauteil
in einem zulässigen Maß liegen.
[0035] Die zuvor beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsformen und Merkmale der Erfindung sind beliebig
miteinander kombinierbar. Weitere Einzelheiten und Vor-
teile der Erfindung werden im Folgenden unter Bezug

auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zei-
gen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Vorrich-
tung zum Energieabbau gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung; und

Figur 2 eine Draufsicht der Vorrichtung aus Figur 1;

Figur 3 eine Frontansicht der Vorrichtung aus Figur
1; und

Figur 4 eine Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur
1.

[0036] Gleiche oder äquivalente Elemente sind in allen
Figuren mit denselben Bezugszeichen bezeichnet und
zum Teil nicht gesondert beschrieben.
[0037] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Vorrichtung 6 zum Energieabbau gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung.
[0038] In Figur 1 sind zwei Rahmen-Längsträger 3 ei-
nes Traggestells bzw. Leiterrahmens 2 eines Lastkraft-
wagens dargestellt, die in an sich bekannter Weise aus-
geführt sind. Vorliegend sind die Rahmen-Längsträger 3
als offenes Profil, hier z. B. ein U-Profil, ausgeführt. Der
in Figur 1 gezeigte Abschnitt der Rahmenlängsträger 3
ist der, in Vorwärtsfahrtrichtung x gesehen, vordere End-
bereich 3b der Rahmen-Längsträger 3.
[0039] Beispielhaft kann der Lastkraftwagen als batte-
rieelektrisch angetriebener Lastkraftwagen (LKW) aus-
geführt sein. Bei einem solchen als batterieelektrisch an-
getriebenen LKW 1 kann zwischen den Rahmen-Längs-
trägern 3 und in einem Bereich unterhalb eines Aufent-
haltsbereichs des Fahrerhauses, d.h. in einem vorderen
Bereich des LKWs, ein Batteriepack und/oder andere
HV-Komponenten des elektrischen Antriebs angeordnet
sein. Dies ist in der Figur 2 dargestellt. Das Batteriepack
wird zur Befestigung am Leiterrahmen 2 befestigt (nicht
dargestellt).
[0040] Vorstehend wurde bereits festgestellt, dass die
HV-Komponenten, insbesondere das Batteriepack, vor
Beschädigung im Crashfall geschützt werden muss, da
ein solches Batteriepack im Unterschied zu einem Ver-
brennungsmotor ein viel größeres Risiko hat, explosions-
artig in Brand zu geraten.
[0041] Dieses Risiko ist besonders hoch bei einem
crashbedingten Auffahren des LKWs 1 auf einen voraus-
fahrenden Trailer (nicht dargestellt), dessen Traggestell
und Ladefläche üblicherweise eine Bauhöhe hat, so dass
der Trailer im Crashfall genau in den Bereich knapp ober-
halb des Rahmen-Längsträgers eindringen kann. Die
Aufprallkraft bei einem Auffahren mit der Fahrzeugfront
4 auf einen solchen Trailer ist in Figur 1 durch den Pfeil
F dargestellt und wirkt in dem Bereich knapp oberhalb
der Rahmen-Längsträger 3.
[0042] Um diesen Bereich oberhalb der Rahmen-
Längsträger 3 für den Crashfall gesondert abzusichern
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und damit auch die HV-Komponente 5, ist an den Rah-
menlängsträgern 3 eine Deformationseinrichtung 10 so
angeordnet und befestigt, dass sich die Deformati-
onseinrichtung 10 in einem vorderen Endbereich der
Rahmenlängsträger 3 oberhalb und quer, d.h. in Y-Rich-
tung, zu den Rahmen-Längsträgern erstreckt.
[0043] Die Deformationseinrichtung 10 ist so ausge-
legt, z. B. anhand von experimentellen Versuchen wie
Crash-Tests, dass sie im Crashfall unter Abbau von Auf-
prallkräften bzw. Aufprallenergie deformierbar ist. Die
Deformationseinrichtung ist ausgeführt, einen Teil der
Aufprallenergie zu absorbieren und/oder durch Verfor-
mung gezielt abzubauen, damit der LKW abgebremst
wird, ohne dass die Bauteile der Deformationseinrich-
tung 10 die dahinterliegenden Bauteile deformieren bzw.
zu stark beschädigt werden.
[0044] Hierzu kann die Deformationseinrichtung eine
oder mehrere Crashstreben 11 aufweisen. Im gezeigten
Ausführungsbeispiel umfasst die Deformationseinrich-
tung 10 zwei parallel übereinander angeordnete Crash-
streben 11a und 11b. Die Crashstreben 11a, 11b sind
im Crashfall unter Einwirkung der Aufprallkraft F unter
zumindest teilweisen Abbau von Aufprallkräften defor-
mierbar. Die Streben 11a, 11b sind in Vorwärtsfahrtrich-
tung x, d.h. entgegen der Richtung der Aufprallkraft, ge-
krümmt. Die Streben 11a, 11b sind als Hohlprofil ausge-
führt, vorliegend als Mehrkantrohr, das ein Innenrohr 14
und ein Außenrohr 13 aufweist.
[0045] Im Crashfall wird dann über eine gezielte De-
formation des Rohrsystems 11a, 11b die Crashenergie
durch Deformation der Crashstreben 11a, 11b zum Teil
abgebaut, zum Teil auf das vorrausfahrende Fahrzeug
übertragen und zum Teil in den auffahrenden LKW im
erträglichen Maß eingeleitet.
[0046] Die Deformationseinrichtung 10 weist an ihren
seitlichen Endbereichen 10a, 10b jeweils ein Befesti-
gungselement 15 auf, sodass die beiden Crashstreben
11a, 11b zwischen den äußeren
[0047] Befestigungselementen 15 angeordnet und
endseitig an diesen befestigt sind. Die Befestigungsele-
mente 15 umfassen zwei Abschnitte 16 und 17. Ein erster
Abschnitt 16 zum Befestigen an einem am Rahmen-
Längsträger 3 befestigten Aufnahmeelement 20 und ein
zweiter Abschnitt 17 zur Halterung der Crashstreben
11a, 11b. Der zweite Abschnitt weist lediglich beispiel-
haft, jeweils zwei in y-Richtung versetzt angeordnete Be-
festigungsplatten auf, die jeweils eine an den Außenum-
fang der Crashstreben 11a, 11b angepasste Aufnahme-
öffnung aufweisen, in denen die Crashstreben aufge-
nommen ist. Über die Berührungskanten sind die Crash-
streben 11a, 11b mit dem zweiten Abschnitt 17 ver-
schweißt.
[0048] Ferner weisen die Befestigungselemente 15 ei-
nen geknickten Verlauf auf, was in der Draufsicht der
Figur 2 gut erkennbar ist. Der geknickte Verlauf zeichnet
sich dadurch aus, dass der unmittelbar am Aufnahmee-
lement 20 befestigte erste Abschnitt 16 des Befesti-
gungselements 15 fluchtend zum Aufnahmeelement 20

und parallel zur Längsrichtung x der Rahmen-Längsträ-
ger 3 verläuft und der sich daran anschließende zweite
Abschnitt 17 des Befestigungselements 15 in Bezug auf
die Längsrichtung der Rahmen-Längsträger 3 nach au-
ßen abgeknickt ist, so dass sich eine Knickstelle 16a aus-
bildet. Falls nun im Crashfall eine Aufprallkraft F auf die
Crashstreben 11a, 11b wirkt, werden diese in Richtung
von F gezogen und verformt, Dabei werden nunmehr die
zweiten leicht abgeknickten Abschnitte 17 etwas hin zu
Mitte, d.h. zu den Crashstreben 11a, 11b gezogen. Somit
richten sich diese zweiten Abschnitte 17 im Crashfall
fluchtend zu dem Rahmenlängsträgern 3 aus und der
Knick verschwindet oder wird zumindest kleiner. Dies er-
möglicht eine höhere Crashstabilität und Krafteinleitung
in Längsrichtung der Rahmen-Längsträger.
[0049] Zur weiteren Erhöhung der Festigkeit und Sta-
bilität der Deformationseinrichtung 10 ist ein Koppelteil
12 vorgesehen, das die zwei parallel übereinander an-
geordneten Streben 11a, 11b in einem mittleren Bereich
umgreift, auf Abstand hält und mit diesen an dessen Kan-
ten und über Schweißlöcher verschweißt ist. Hierbei
weist das Koppelteil 12 zwei plattenförmige und klam-
merförmige Teilelemente auf, die jeweils auf gegenüber-
liegenden Seiten, in Vorwärtsfahrtrichtung gesehen, an
den Streben 11a, 11b befestigt sind. Die Teilelemente
weisen Schweißlöcher auf, um hierüber und an deren
Kanten mit den Streben 11a und 11b verschweißt werden
zu können. Zwischen den Streben 11a, 11b erstreckt sich
in x-Richtung ein Stegabschnitt des Koppelteils 12, des-
sen Höhe dem Abstand der Streben 11a, 11b in z-Rich-
tung entspricht, um die Streben 11a, 11b auf Abstand zu
halten.
[0050] Die Deformationseinrichtung 10 ist über zwei
seitliche Aufnahmen, vorliegend als Aufnahmeelemente
20 bezeichnet, an den Rahmen-Längsträgern 3 befes-
tigt. Jedes der Aufnahmeelemente 20 ist dabei an einem
der Rahmen-Längsträger 3 befestigt.
[0051] In der hier gezeigten beispielhaften Ausfüh-
rungsform sind die Aufnahmeelemente 20 jeweils als
keilförmige Hohlprofile ausgeführt, umfassend zwei un-
ter einem spitzen Winkel zusammenlaufende Seitenflä-
chen 25, 26, von denen die untere Seitenfläche auf einer
Oberseite 3a eines der Rahmen-Längsträger 3 aufliegt
und mit dieser verschraubt ist. Die Verschraubung 22 in
z-Richtung zwischen Oberseite 3a der Rahmen-Längs-
träger und unterer Seitenfläche 26 der Aufnahmeele-
mente 20 ist in Figur 2 dargestellt.
[0052] In Figur 1 ist ferner ein klammerförmig ausge-
führtes Formschlusselement 40 dargestellt, das einen
oberen Endbereich des Rahmen-Längsträgers 3 als
auch einen darauf aufliegenden unteren Endbereich des
Aufnahmeelements 20 klammerförmig zur Ausbildung
eines Formschlusses umgreift. Das Formschlussele-
ment wird daher in y-Richtung aufgesteckt und so dann
mit dem oberen Endbereich des Rahmen-Längsträgers
3 als auch mit dem darauf aufliegenden Endbereich des
Aufnahmeelements 20 verschraubt.
[0053] Zur Befestigung der Deformationseinrichtung
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10 an den Aufnahmeelementen 20 werden die die Be-
festigungselemente 15 jeweils in eine Aufnahmeöffnung
24 eines der Aufnahmeelemente 15 gesteckt und dort
mit dem Aufnahmeelement 15 verschraubt.
[0054] Die Aufnahmeöffnung 24 wird durch den nicht
spitzen Endbereich der keilförmigen Aufnahmeelemente
20 ausgebildet. Hierbei wird das Befestigungselement
15 in die Aufnahmeöffnung 24 über eine Passung 19 bis
zu einem Anschlag 18 eingesteckt und sodann über
fluchtend zueinander ausgerichtete Aussparungen am
Aufnahmeelement 20 und eingesteckten Bereich des
Befestigungselements 15 verschraubt. Das Bezugszei-
chen 21 kennzeichnet diese Verschraubung. Eine der-
artige Trennfuge 23 mit Anschlag 18 zwischen Aufnah-
meelement 20 und Befestigungselement 15 ermöglicht
neben einer einfachen Montage ferner einen zusätzli-
chen Formschluss zwischen Aufnahmeelemente und
Befestigungselement.
[0055] Schließlich ist noch eine Befestigungsplatte 30
mit Lochstruktur vorgesehen, die sowohl mit einer Sei-
tenfläche 3c des Rahmen-Längsträgers 3 auch als mit
einer vertikalen Seitenwand 27 des Aufnahmeelementes
20 verschraubt (nicht dargestellt) ist.
[0056] Zusammenfassend kann somit die Deformati-
onseinrichtung 10 mit der mindestens einen Crashstrebe
11, die in Vorwärtsfahrtrichtung x gesehen, vor der Hoch-
volt-Komponente 5 angeordnet ist, die Hochvolt-Kompo-
nente bei einem crashbedingten Auffahren des Nutzfahr-
zeugs auf ein Fremdfahrzeug, insbesondere einen vor-
ausfahrenden Trailer schützen.
[0057] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben worden
ist, ist es für einen Fachmann ersichtlich, dass verschie-
dene Änderungen ausgeführt werden können und Äqui-
valente als Ersatz verwendet werden können, ohne den
Bereich der Erfindung zu verlassen. Folglich soll die Er-
findung nicht auf die offenbarten Ausführungsbeispiele
begrenzt sein, sondern soll alle Ausführungsbeispiele
umfassen, die in den Bereich der beigefügten Patentan-
sprüche fallen. Insbesondere beansprucht die Erfindung
auch Schutz für den Gegenstand und die Merkmale der
Unteransprüche unabhängig von den in Bezug genom-
menen Ansprüchen.

Bezugszeichenliste

[0058]

1 Nutzfahrzeug
2 Leiterrahmen
3 Rahmen-Längsträger
3a Oberseite des Rahmen-Längsträgers
3b Vorderer Endbereich des Rahmen-Längsträgers
3c Seitenfläche
4 Fahrzeugfront
5 Hochvolt-Komponente, z. B. Batteriepack
6 Vorrichtung zum Energieabbau
10 Deformationseinrichtung

10a Erster Endbereich
10b Zweiter Endbereich
11 Strebe
11a Untere Strebe
11b Obere Strebe
12 Koppelteil
13 Außenrohr
14 Innenrohr
15 Befestigungselement
16 Erster Abschnitt
16a Knick
17 Zweiter Abschnitt
17a Ausnehmung
18 Anschlag
19 Passung
20 Aufnahmeelement
21 Verschraubung
22 Verschraubung
23 Trennfuge
24 Aufnahmeöffnung
25 Obere Seitenfläche
26 Untere Seitenfläche
27 Vertikale Seitenwand
30 Befestigungsplatte
40 Formschlusselement

Patentansprüche

1. Vorrichtung (6) zum Energieabbau bei einer crash-
bedingten Energieeinwirkung auf ein Nutzfahrzeug
(1), aufweisend zwei Rahmen-Längsträger (3), die
durch Querträger mit einander verbunden sind, wo-
bei die Vorrichtung (6) umfasst:

eine Deformationseinrichtung (10), die im Cras-
hfall unter Abbau von Aufprallkräften deformier-
bar ist, und
ein erstes Aufnahmeelement (20) und ein zwei-
tes Aufnahmeelement (20) zur Befestigung der
Deformationseinrichtung (10) an den beiden
Rahmenlängsträgern (3) des Nutzfahrzeugs
(1), wobei die Deformationseinrichtung (10) an
einem ersten Endbereich (10a) mit dem ersten
Aufnahmeelement (20) und an einem gegenü-
berliegenden zweiten Endbereich (10b) mit dem
zweiten Aufnahmeelement (20) verbunden ist,
wobei das erste Aufnahmeelement (20) und das
zweite Aufnahmeelement (20) so ausgeführt
sind, dass das erste Aufnahmeelement (20) und
das zweite Aufnahmeelement jeweils an einem
der Rahmen-Längsträger (3) befestigbar sind;
wobei die Deformationseinrichtung (10) und das
erste und zweite Aufnahmeelement (20) so aus-
gelegt sind, dass wenn die Aufnahmeelemente
(10) jeweils an den Rahmen-Längsträgern (30)
befestigt sind, sich die Deformationseinrichtung
(10) oberhalb und quer zu den Rahmen-Längs-
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trägern (30) erstreckt.

2. Vorrichtung (6) nach Anspruch 1, wobei die Defor-
mationseinrichtung (10) mindestens eine Strebe
(11) aufweist, die im Crashfall unter Abbau von Auf-
prallkräften deformierbar ist.

3. Vorrichtung (6) nach Anspruch 2, wobei die mindes-
tens eine Strebe (11) gekrümmt ausgeführt ist, vor-
zugsweise derart, dass bezogen auf die Aufnahme-
elemente (20) die mindestens eine Strebe (11) von
diesen weggekrümmt ausgeführt ist.

4. Vorrichtung (6) nach Anspruch 2 oder 3, wobei die
Strebe (11) als Hohlprofil ausgeführt ist.

5. Vorrichtung (6) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
wobei die Strebe (11) ein oder mehrere Innenrohre
(14) und ein Außenrohr (13) umfasst.

6. Vorrichtung (6) nach Anspruch 5, wobei das Innen-
rohr (14)

a) aus einem Material gefertigt ist, das eine hö-
here Festigkeit als das Material des Außenroh-
res (13) aufweist; und/oder
b) aus einem Kohlefaserverbundwerkstoff ge-
fertigt ist.

7. Vorrichtung (6) nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
wobei die Deformationseinrichtung (10) zwei parallel
übereinander angeordnete Streben (11a, 11b) auf-
weist.

8. Vorrichtung (6) nach Anspruch 7, wobei die Defor-
mationseinrichtung (10) ein Koppelteil (12) umfasst,
das die zwei parallel übereinander angeordneten
Streben (11a, 11b) umgreift, auf Abstand hält und
vorzugsweise mit diesen an dessen Kanten und über
Schweißlöcher verschweißt ist.

9. Vorrichtung (6) nach einem der vorherigen Ansprü-
che 2 bis 7, wobei die Deformationseinrichtung (10)
zwei Befestigungselemente (15) aufweist, zwischen
denen die mindestens eine Strebe (11) angeordnet
und jeweils endseitig befestigt ist, wobei die Befes-
tigungselemente (15) jeweils in eine Aufnahmeöff-
nung (24) eines der Aufnahmeelemente (15) ge-
steckt und dort mit dem Aufnahmeelement (15) kraft-
schlüssig und formschlüssig verbindbar und/oder
verbunden sind.

10. Vorrichtung (6) nach Anspruch 9, wobei die Befes-
tigungselemente (15) einen geknickten Verlauf auf-
weisen, derart, dass wenn die Aufnahmeelemente
(20) jeweils an den Rahmen-Längsträgern (30) be-
festigt sind, ein unmittelbar am Aufnahmeelement
(20) befestigter erster Abschnitt (16) des Befesti-

gungselements (15) fluchtend zum Aufnahmeele-
ment (20) und parallel zur Längsrichtung der Rah-
men-Längsträger (3) verläuft und sich daran ein
zweiter Abschnitt (17) des Befestigungselements
(15) anschließt, an dem die mindestens eine Strebe
(11) befestigt ist, und der in Bezug auf die Längs-
richtung der Rahmen-Längsträger (3) nach außen
abgeknickt (16a) ist.

11. Vorrichtung (6) nach Anspruch 9 oder 10, wobei die
Aufnahmeöffnung (24) der Aufnahmeelemente eine
Trennfuge (23) zwischen Aufnahmeelement (20)
und Befestigungselement (15) aufweist, derart, dass
das Befestigungselement (15) in die Aufnahmeöff-
nung (24) über eine Passung bis zu einem Anschlag
(18) einsteckbar ist und sodann über fluchtend zu-
einander ausgerichtete Aussparungen verschraub-
bar und/oder verschraubt (21) ist.

12. Vorrichtung (6) nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
wobei die Deformationseinrichtung (10) als einteili-
ges Bauteil oder einteilige Baugruppe ausgeführt ist
oder wobei die Befestigungselemente (15) mit der
mindestens einen Strebe (11) verschweißt sind.

13. Vorrichtung (6) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei das erste Aufnahmeelement (20) und das
zweite Aufnahmeelement (20) so ausgeführt sind,
dass das erste Aufnahmeelement (20) an einer
Oberseite (3a) eines der Rahmen-Längsträger und
das zweite Aufnahmeelement auf einer Oberseite
(3a) des anderen Rahmen-Längsträgers (3) befes-
tigbar ist.

14. Vorrichtung (6) nach Anspruch 13, wobei die Auf-
nahmeelemente (20) jeweils als keilförmige Hohl-
profile ausgeführt sind, umfassend zwei unter einem
spitzen Winkel zusammenlaufende Seitenflächen
(25, 26), von denen eine (26) ausgelegt ist, um auf
der Oberseite (3a) eines der Rahmen-Längsträger
(3) befestigt werden zu können und wobei die De-
formationseinrichtung (10) an der zur Keilspitze ab-
gewandten Seiten der keilförmigen Hohlprofile be-
festigt ist.

15. Nutzfahrzeug (1), umfassend

a) zwei Fahrgestell-Längsträger (3), die durch
Querträger miteinander verbunden sind; und
b1) eine Vorrichtung (6) gemäß einer der vor-
hergehenden Ansprüche; oder
b2) eine Vorrichtung (6) zum Energieabbau bei
einer crashbedingten Energieeinwirkung auf ein
Nutzfahrzeug, die umfasst
eine Deformationseinrichtung (10), die im Cras-
hfall unter Abbau von Aufprallkräften deformier-
bar ist, und
ein erstes Aufnahmeelement (20) und ein zwei-
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tes Aufnahmeelement (20) zur Befestigung der
Deformationseinrichtung(10) an den beiden
Rahmen-Längsträgern (3) des Nutzfahrzeugs
(1), wobei die Deformationseinrichtung (10) an
einem ersten Endbereich (10a) mit dem ersten
Aufnahmeelement (20) und an einem gegenü-
berliegenden zweiten Endbereich (10b) mit dem
zweiten Aufnahmeelement (20) verbunden ist,
wobei das erste Aufnahmeelement (20) und das
zweite Aufnahmeelement (20) an den Rahmen-
Längsträgern (3) befestigt sind, vorzugsweise
an deren Oberseite (3a);

wobei sich die Deformationseinrichtung (10) ober-
halb und quer zu den Rahmen-Längsträgern (3) er-
streckt.

16. Nutzfahrzeug (1) nach Anspruch 15, ferner umfas-
send eine Befestigungsplatte (30), die sowohl mit
einer Seitenfläche (3c) des Rahmen-Längsträgers
(3) auch als mit einer vertikalen Seitenwand (27) des
Aufnahmeelementes (20) verschraubt ist.

17. Nutzfahrzeug (1) nach Anspruch 15 oder 16, ferner
umfassend ein klammerförmig ausgeführtes Form-
schlusselement (40), das einen oberen Endbereich
des Rahmen-Längsträgers (3) als auch einen darauf
aufliegenden unteren Endbereich des Aufnahmee-
lements (20) klammerförmig zur Ausbildung eines
Formschlusses umgreift und so dann mit dem obe-
ren Endbereich des Rahmen-Längsträgers (3) als
auch mit dem darauf aufliegenden Endbereich des
Aufnahmeelements (20) verschraubt ist.

18. Nutzfahrzeug (1) nach einem der Ansprüche 15 bis
17, wobei das Nutzfahrzeug ein batterieelektrisch
betriebenes Nutzfahrzeug ist, aufweisend mindes-
tens eine Hochvolt-Komponente (5) eines batterie-
elektrischen Antriebs des Nutzfahrzeugs, die zwi-
schen den Rahmen-Längsträgern (3) und unterhalb
eines Aufenthaltsbereiches des Fahrerhauses an-
geordnet ist, wobei die Deformationseinrichtung
(10), in Vorwärtsfahrtrichtung gesehen, vor der min-
destens einen Hochvolt-Komponente (5) angeord-
net ist zum Schutz der mindestens einen Hochvolt-
Komponente (5) bei einem crashbedingten Auffah-
ren des Nutzfahrzeugs (1) auf einen vorausfahren-
den Trailer.
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